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Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Neustrelitz stimmt der Vereinbarung zwischen der Stadt Neustrelitz und 
dem Verein zum Erhalt der Domjüch – ehemalige Landesirrenanstalt e.V. zur Dauerleihgabe 
der Sowjetischen Soldatenfigur in der vorliegenden Fassung zu (Anlage).



Problembeschreibung / Begründung:

In der Sitzung der Stadtvertretung am 30.01.2020 wurde die Dauerleihgabe der 
Sowjetischen Soldatenfigur (Vorlage Nr. VO/2020/475-01) an den Verein zum Erhalt der 
Domjüch – ehemalige Landesirrenanstalt e.V. beschlossen.
Der Bürgermeister wurde beauftragt, eine entsprechende Vereinbarung vorzubereiten, mit 
dem o.g. Verein abzustimmen sowie eine Haushaltsdeckung für die zur Umsetzung der 
Vereinbarung erforderliche Kosten zu finden.

Mit dem o.g. Verein wurde die vorliegende Vereinbarung abgestimmt, ein vom Verein 
unterzeichnetes Exemplar liegt vor. Mit Schreiben vom 11.06.2020 hat der Verein die 
Übernahme der Kosten für die Aufstellung der Soldatenfigur i.H.v. 2.356,83 Euro beantragt. 
Die Deckung erfolgt aus dem Produkt „Kulturelle Veranstaltungen und Förderung“. Bedingt 
durch die Pandemie sind einige Veranstaltungen nicht durchführbar gewesen, sodass 
freigewordene Mittel zur Deckung verwendet werden können.

Finanzielle Auswirkungen:
abweichend vom Haushaltsplan:

Im laufenden Haushaltsjahr: In Folgejahren:

Nein Nein
Ja Ja einmalig jährlich

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt:
Produkt / Konto:

Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge
Alt: 0 € 0 € Alt: 0 € 0 €

Neu: 0 € 0 € Neu: 0 € 0 €

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt:
Produkt / Konto:
Maßnahme-Nr.:

Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen
Alt: 0 € 0 € Alt: 0 € 0 €

Neu: 0 € 0 € Neu: 0 € 0 €
Finanzielle Mittel stehen:

auf anderem Produktkonto zur Verfügung (Deckungsvorschlag)
Ergebnishaushalt: 0 € Produkt / Konto:
Finanzhaushalt: 0 € Produkt / Konto:

Maßnahme-Nr.:

nicht zur Verfügung (kein Deckungsvorschlag)

Bemerkungen: 

Anlagen:
- Vereinbarung

Stadtpräsident Siegel  Bürgermeister



Vereinbarung 
 
zwischen 
 
der Stadt Neustrelitz 
vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Andreas Grund, 
Markt 1, 17235 Neustrelitz 
 
- nachfolgend Verleiher genannt - 
 
 
und 
 
 
dem Verein zum Erhalt der Domjüch – ehemalige Landesirrenanstalt e.V. 
vertreten durch die Vorsitzende, Frau Christel Lau, 
Parkstraße 1, 17235 Neustrelitz 
 
- nachfolgend Entleiher genannt - 
 
 
wird folgende Vereinbarung geschlossen: 
 
 

§ 1 
 

(1) Der Verleiher überlässt dem Entleiher zum leihweisen Gebrauch auf unbestimmte 
Zeit folgende Leihgabe: 

 
   Sowjetische Soldatenfigur 
 
 
(2) Der Verleiher bestätigt, dass die Leihgabe in seinem Eigentum steht bzw. dass er das 

Recht hat, die Leihgabe einem Dritten leihweise zu überlassen. 
 
 

§ 2 
 
Der Entleiher ist berechtigt, die ihm überlassene Leihgabe nur zu eigenen 
Ausstellungszwecken zu verwenden.  
 
 

§ 3 
 
(1) Die Leihgabe wird dem Entleiher im aktuellen Zustand übergeben. Der Verleiher 

übernimmt keine Gewährleistung jeglicher Art für diesen dem Entleiher bekannten 
Zustand.  

 
(2) Die Übergabe erfolgt am jetzigen Standort der Leihgabe. Der Entleiher ist für den 

Transport zum Ausstellungsort selber verantwortlich.  
 
(3) Für die Aufstellung der Leihgabe erhält der Entleiher gemäß Antragsstellung vom 

11.06.2020 einen einmaligen Betrag in Höhe von 2.356,83 Euro. Die Zahlung erfolgt 
innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage der diesbezüglichen Rechnungen im Referat 
für Kultur und Städtepartnerschaften. 

 



§ 4 
 
(1) Der Entleiher verpflichtet sich, die Leihgabe ordnungsgemäß zu pflegen und gegen 

Beschädigungen gleich welcher Art zu sichern und zu schützen.  
 

(2) Der Entleiher ist berechtigt, nach vorheriger Zustimmung durch den Verleiher unter 
Verwendung eigener oder eingeworbener Mittel die Soldatenfigur zu restaurieren.  

 
 

§ 5 
 
(1) Bei Beendigung des Vertrages hat der Entleiher die Leihgabe zurückzugeben. 
 
(2) Im Übrigen finden die Bestimmungen der §§ 598 ff. BGB Anwendung. 
 
 
 
Neustrelitz,      Neustrelitz, 
 
 
 
Andreas Grund     Christel Lau 
Bürgermeister      Vorsitzende 
Stadt Neustrelitz     Verein zum Erhalt der Domjüch – 
       ehemalige Landesirrenanstalt e.V. 
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